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usw. und verstanden es, den Bergen durch treue und sorgfiltige
Wirtschaft so grosse Ertriignisse abzugewinnen, dass die einheimische
Sennwirtschaft, wo diese bestand, nur schwer neben ihnen konkurrieren
konnte. Is sind denn auch vielmehr die grossen Zinse gewesen, die
die Wiedertiufer an die Bergeigentiimer zu bezahlen vermochten, als
die Duldsamkeit der Bischife, die ihnen das Asyl, das sie im Bistum
Basel gefunden hatten, erhielten: die Eigentiimer, in erster Linie Propst
und Kapitel von Miinster, waren es, die mehr als einmal ihre Aus-
treibung aus dem ganzen Bistum durch ihre Fiirsprache und ihren
Widerstand verhinderten.

Vom Anfang des 17. Jahrhunderts wird uns aus dem Erguel
gemeldet, dass infolge der zunehmenden Viehzucht und des schwung-
haften Viehhandels ins Ausland im Lande selbst, die Getreidezehnten
abgenommen und die Fleischpreise erheblich gestiegen seien.

Die Viehzucht hatte schon vor 1500 den Getreidebau der stid-
tischen Bevilkerung zuriickgedriingt; das Handwerk gestattete es dem
Biirger wohl, etwas Vieh zu halten, aber nicht, den Ackerbau nebenbei
noch zu betreiben. Wéhrend Pruntrut, Delsherg, Laufen und St. Ursitz
aber neben den Handwerkern immer einen starken Prozentsatz Acker-
leute zu ihren Biirgern zihlten, und ihre Allmenden fiir deren Bediirfnisse
sorgfiltic beisammen behielten, so zog sich in Neuenstadt und in Biel,
wo Handwerk und Weinbau vorherrschten, nach und nach auch die
Jungviehzucht und die Butter- und Kiseproduktion zuriick auf die
Stadtalpen, und nur das unentbehrliche Milchvieh wurde auf der Allmend
erhalten. Dass daher die Einschlagung grosser Teile der Allmend zu
Hausplitzen, Krautgéirten und Matten ohne Schwierigkeit geschehen
konnte, erscheint leicht begreiflich.

Beitrage zur Geschichte von Kirchberg, ™
Von Dr. E. Welti.

Am 26. Dezember 994 schenkte Konig Otto 1LI. auf Bitte seiner
Grossmutter, der Kaiserin Adelheit, dem von ihr gegriindeten Kloster
Selz die drei Hife zu Kirchberg im Aargau, Uetendorf und Wimmis

* Auszug aus dem an der Jahresversammlung des Historischen Vereins des
Kantons Bern (Kirchberg, 18. Juni 1905) gehaltenen Vortrag.
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im Ufeau. Aus der Griindungsgeschichte des Klosters, mit der sich
der Vortrag zuniichst beschiiftigte, geht hervor, dass es nicht bloss mit
Gitern, sondern auch mit Privilegien reich ausgestattet war. Mit der
Immunitit empfing es von Konig Otto I1I. Markt- und Miinzrecht und im
Jahr 996 ward es von Papst Johannes XV. von der Jurisdiktion des
Bischofs (von Strassburg) eximiert. Die Klostervogtei war den Mark-
grafen von Baden iibertragen; die Vogtei des IHofes Kirchberg aber
befand sich schon im XIII. Jahrhundert als erbliches Recht in den
Hinden der Ritter von Torberg. Zugleich mit dem Hofe Kirchberg
empfing Selz von der Kaiserin Adelheit auch das Patronat der Kirch-
berger Kirche, die, wie schon der Name des Ortes beweist, ilter ist
als dieser. Nach Urkunden aus dem Ende des XII. und aus dem Anfang
des XIII. Jahrhunderts besass damals das Leutpriesteramt der wahr-
scheinlich dem hl. Martin geweihten Kirche ein Stiftsherr Heinrich von
Solothurn und im Jahr 1247 liess es der Propst von Solothurn, Heinrich
von Neuenburg, auf sich selbst von Papst Innocenz IV. iibertragen. Die
Pfarrei blieb bei den Solothurner Pripsten, bis sie im Jahr 1308 dem
Kloster Selz auf sein Gesuch inkorporiert wurde. Dadurch kamen die
vollen Einkiinfte der Pfarrei, die frither dem Pfarrer zugefallen waren,
an die Abtei. Die kirchlichen Funktionen in Kirchberg versah von nun
an ein von' Selz bestellter und besoldeter Vikar. Ueber die mit der
Pfarrei Kirchberg verbundenen Einnahmen geben Verzeichnisse aus
dem XYV. Jahrhundert genauen Aufschluss. Sie bieten auch sichere
Anhaltspunkte zur Bestimmung des Umfanges des Kirchspiels Kirchberg.
Dasselbe hat sich urspriinglich iiber folgende Ortschaften und Giiter
ausgedehnt: Gerlafingen, Wiler, Landshut, Utzenstorf, In der Ei, Nieder-
und Oberdsch, Rudswil, Ersigen, Kirchberg, Biittikofen, Diittisberg,
Bickigen, Rumendingen, Schwanden, Affoltern, Gutisberg, Binzberg,
und auf dem linken Ufer der Emme iiber Aefligen, Riidligen, Kernen-
ried und Lissach. Im XIV. Jahrhundert muss auch die sog. neue
Stadt Burgdorf dazu gehirt haben (die alte Stadt war bis 1401 nach
Oberburg kirchgenissig). Noch im XV. Jahrhundert besass daselbst
die Kirchberger Kirche Eigengiiter und an der Ringmauer der neuen
Stadt lag das Haus des Abtes von Selz, der zu Burgdorf Burger
war und sein Burgrecht mehrere Male im XV. Jahrhundert erneuern liess.

Mit der Wahrnehmung der grundherrlichen Rechte iiber den Hof
Kirchberg waren neben dem schon erwiihnten Klostervogt, ein Schultheiss,
ein Keller und ein Bannwart vom Abt von Selz beauftragt. Dem Vogt
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stund wahrscheinlich die Frevel-Gerichtsbarkeit, mit Ausnahme des dem
Landvogt vorbehaltenen Blutgerichtes, zu, dem Schultheissen dagegen
die niedere Gerichtsbarkeit. Im Jahr 1283 versuchte der Vogt von
Kirchberg, Ulrich von Torberg, die Herrschaft iiber Kirchberg an sich
zu bringen. Zu diesem Zwecke befestigte er den Ort und bat dann
den Konig Rudolf, die neue Befestigung zur Stadt zu erheben. In
Anerkennung der treuen Dienste, die ihm Ulrich von Torberg geleistet
hatte, entsprach Rudolf dem Gesuch und erteilte Kirchberg am 1. November
1283 ein Stadtrecht und zwar alle Rechte und Freiheiten, die die Stadt
Bern besass. Ueberdies wurde der ,Stadt“ Kirchberg ein Wochenmarkt
bewilligt und dem Torberger die richterliche Gewalt iiber alle Misse-
titer verliehen. Der Vortragende bezweifelt, dass unter den an Kirch-
berg erteilten Rechten der Stadt Bern das in der Berner Handveste
aufgezeichnete Recht gemeint sei und bestreitet, dass Kénig Rudolf
mit der Erhebung Kirchbergs zur Stadt eine Schwiichung Berns be-
absichtigt habe, wie von Friedrich Stettler und andern behauptet wird.
Die Verleihung des Stadtrechtes an Kirchberg und aller Frevel-Gerichts-
barkeit in der neuen Stadt an den Ulrich von Torberg bedeutete,
meint der Vortragende, nichts anderes als die Exemtion der Vogtei
Kirchberg von der landgriflichen Gewalt, die Lostrennung eines Stiickes
von der Landgrafschaft und die Errichtung einer neuen, selbstiindigen
Herrschaft Kirchberg in dem abgetrennten Gebiet. Dagegen wehrten sich
in erster Linie der Landgraf von Burgund und seine Nachfolger, die
Grafen von Kiburg, und ihrem Widerstand wird es zuzuschreiben sein, dass
Kirchberg nie eine Stadt geworden ist. Auf Grund des Stadtrechts-
briefes von 1283 erhielt Kirchberg zu Anfang des XIX. Jahrhunderts
vom helvetischen Vollziehungsausschuss die Erlaubnis zur Abhaltung
eines Wochenmarktes und zweier Jahrmiirkte. Der Rat von Bern ver-
welgerte indessen die Erncuerung dieser Konzession und zwar haupt-
sichlich infolge eines Protestes der Stadt Burgdorf. Nach dem Tode
des letzten Torbergers, Peters von Torberg, der alle seine Giiter in
Burgund zur Stiftung eines Kartiuserklosters zu Torberg vermacht
hatte, kam im Jahre 1398 die Vogtei Kirchberg an dieses neue Gottes-
haus. Zur Vermeidung von Streitigkeiten zwischen der Kartause und
dem Kloster Selz iibertrug jedoch der Rat von Bern, als Schirmherr
von Torberg, die Vogtei von Kirchberg an den Abt von Selz. Beim
Uebergang der Landgrafschaft Burgund auf die Stadt Bern im Jahr
1406 wurde zwischen Selz und Bern vereinbart, dass der Richter der
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Abtei Selz iiber alle Frevel innerhalb des ,Grabens“ und {iber alle
kleinen Frevel ausserhalb des Grabens zu richten habe, dass aber fiir
grosse KFrevel ausserhalb des Grabens Bern allein zustiindig sei. Im
Jahr 1429 iiberliess der Verweser der Abtei Selz, der Basler Bischof
Johannes von Fleckenstein, die Vogtei und das Schultheissenamt zu
Kirchberg mit Zwing und Bann und ganzer voller Herrschaft der Stadt
Bern. Damit hirten die grundherrlichen Rechte des Klosters Selz iiber
Kirchberg auf. Die Giiter, Kirchensiitze, Zehnten und alle anderen
Nutzungen, die Selz in bernischen Landen noch besass, kaufte Bern
im Jahr 1481 um den Preis von 5500 Rheinischen Gulden.

Der Staubbach im Jahre 1594.

Yon Prof. Dr. H. Tiirler.

Im letzten Winter glaubte Herr Prof. . Vetter in einer gehalt-
vollen, im historischen Verein mitgeteilten Untersuchung ') iiber IHallers
Beschreibung eines Staubbaches in seinem Gedichte ,die Alpen“ nach-
weisen zu konnen, dass die Bezeichnung Staubbach fiir den berithmten
Wasserfall bei Lauterbrunnen erst aus dem Beginne des 18. Jahi-
hunderts datiere und vorher nur von einer Reihe von Staubbiichen
im Lauterbrunnentale gesprochen wurde, dass also vorher ,Staubbach®
noch nicht Kigenname fiir den beriihmten Fall geworden, sondern nur
ein Appellativam fiir die vielen #hnlichen Wasserfille war. Jiingst
stiess ich auf die folgende im Jahre 1629 in das mir vorliegende
Buch, eine bernische Familienchronik, eingetragene Stelle, die deutlich
genug vom ,Staubbach“, dem berithmten Wasserfalle, spricht. Der
Eigenname Staubbach ist also bedeutend élter, als angenommen wurde.

»1594. In Luterbrunnen, in der Landschafft Interlacken gelegen,
innerthalb der kilechen, nit wyt vom Stoubbach, fiele abe einer! sehr
hochen felllen ein michtig stuck i herab, in allem Fall thete sich
daB Erdrich uff und verschluckte dieses grosse stuck, also dass er! nit
mehr mochte gesehen, sonder nur mit einem zunstecken gewar werden,
dann das Erdrich ihne allerdingen wiederumb zugedeckt®.

Y Der ,Staubbach® in Hallers Alpen und der Staubbach der Weltliteratur,
in der ,Festgabe, der allgemeinen geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz,

dargeboten vom historischen Verein des Kantons Bern“. Bern 1905, Verlag
Gustav Grunau.“



	Beiträge zur Geschichte von Kirchberg

